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7778 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

über den Beschluss des Nationalrates vom 17. Oktober 2007 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 und das ASFINAG-Gesetz geändert werden 

Die in Artikel 1 vorgesehene Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2006/38/EG, mit der die Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 
Nutzfahrzeuge (Wegekostenrichtlinie) geändert wurde. In Z 2 werden die Kriterien für die Bemautbarkeit 
von Bundesstraßen neu geregelt und in Z 7 werden in § 9 enthaltene Bestimmungen über die Bildung der 
Mauttarife geändert. Mit der in § 9 Abs. 5 enthaltenen Regelung wird der in der Wegekostenrichtlinie 
enthaltenen Verpflichtung zur Differenzierung der Mauttarife nach EURO-Emissionsklassen bis zum Jahr 
2010 entsprochen. Im Sinne der in Artikel 7 Abs. 11 der Wegekostenrichtlinie enthaltenen Regelungen 
über die Festsetzung erhöhter Mauttarife wird die Verordnungsermächtigung des § 9 Abs. 7 durch eine 
Ergänzung mit lit. b erweitert. 
Neben den Bestimmungen, welche die Mautdifferenzierung nach EURO-Emissionsklassen betreffen, 
erfolgen redaktionelle Klarstellungen und Anpassungen unter Verwertung der Erfahrungen bei der 
Vollziehung des Bundesstraßen-Mautgesetzes. So wird die Verpflichtung von Arbeitgebern vorgesehen, 
die bei ihnen Beschäftigten über den ordnungsgemäßen Einsatz des Gerätes zur elektronischen 
Entrichtung der Maut zu informieren, sofern sie diese zu Fahrten auf Mautstrecken veranlassen. 
Außerdem erfolgen eine Senkung des in §§ 20 und 21 vorgesehenen Strafrahmens und Regelungen über 
die jährliche Valorisierung der fahrleistungs- und zeitabhängigen Mauttarife. 
Die in Artikel 2 vorgesehene Änderung des ASFINAG-Gesetzes regelt die zweckgebundene 
Weiterleitung der von der ASFINAG gemäß § 9 Abs. 7 lit. b BStMG zusätzlich eingehobenen 
Benützungsentgelte an den Bund zur Finanzierung des auf österreichischem Staatsgebiet zu errichtenden 
Eisenbahnbasistunnels auf der Brennerachse oder anderer vorrangiger Vorhaben von europäischem 
Interesse. 
Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 29. Oktober 2007 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Maria Mosbacher. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Jürgen Weiss, Helmut Kritzinger, Elisabeth 
Kerschbaum und Günther Molzbichler. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Maria Mosbacher gewählt. 
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Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie stellt nach Beratung der Vorlage am 29. Oktober 
2007 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2007 10 29 

 Maria Mosbacher Elisabeth Kerschbaum 
 Berichterstatterin Vorsitzende 


